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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 34/2014 DER KOMMISSION 

vom 15. Januar 2014 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die 
Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus 
Obst und Gemüse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen 
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen 
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in 
ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten Erzeugnisse und 
Zeiträume festgelegt. 

(2) Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Ta
geswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im Anhang 
der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 15. Januar 2014 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jerzy PLEWA 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 AL 69,6 
IL 182,0 

MA 72,6 
TN 92,8 
TR 120,1 
ZZ 107,4 

0707 00 05 MA 158,2 
TR 133,2 
ZZ 145,7 

0709 93 10 MA 66,6 
TR 112,2 
ZZ 89,4 

0805 10 20 EG 53,3 
MA 68,1 
TR 51,5 
ZA 58,7 
ZZ 57,9 

0805 20 10 IL 163,5 
MA 69,7 
ZZ 116,6 

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 
0805 20 90 

IL 88,5 
JM 62,4 

MA 83,3 
TR 77,1 
ZZ 77,8 

0805 50 10 EG 66,2 
TR 71,6 
ZZ 68,9 

0808 10 80 CA 147,4 
MK 31,3 
US 134,1 
ZZ 104,3 

0808 30 90 CN 65,3 
TR 161,1 
US 141,6 
ZZ 122,7 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 35/2014 DER KOMMISSION 

vom 15. Januar 2014 

zur Festsetzung der ab dem 16. Januar 2014 im Getreidesektor geltenden Einfuhrzölle 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 642/2010 der Kommis
sion vom 20. Juli 2010 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates hinsichtlich der Ein
fuhrzölle im Getreidesektor ( 2 ), insbesondere auf Artikel 2 Ab
satz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 ist der Einfuhrzoll auf Erzeugnisse der KN- 
Codes 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (Weich
weizen, zur Aussaat), ex 1001 99 00 (Weichweizen 
der oberen Qualität, ausgenommen zur Aussaat), 
1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 
1007 10 90 und 1007 90 00 gleich dem für diese Er
zeugnisse bei der Einfuhr geltenden Interventionspreis 
zuzüglich 55 % und abzüglich des CIF-Einfuhrpreises 
für die betreffende Sendung. Dieser Zoll darf jedoch 
den Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs nicht über
schreiten. 

(2) Gemäß Artikel 136 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 werden zur Berechnung des Einfuhrzolls ge

mäß Absatz 1 desselben Artikels für die dort genannten 
Erzeugnisse regelmäßig repräsentative CIF-Einfuhrpreise 
festgestellt. 

(3) Gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
642/2010 ist der für die Berechnung des Einfuhrzolls 
auf Erzeugnisse der KN-Codes 1001 19 00, 1001 11 00, 
ex 1001 91 20 (Weichweizen, zur Aussaat), 
ex 1001 99 00 (Weichweizen der oberen Qualität, aus
genommen zur Aussaat), 1002 10 00, 1002 90 00, 
1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 und 1007 90 00 
zugrunde zu legende Preis der nach der Methode in Ar
tikel 5 der genannten Verordnung bestimmte tägliche 
repräsentative CIF-Einfuhrpreis. 

(4) Es sind die Einfuhrzölle für den Zeitraum ab dem 
16. Januar 2014 festzusetzen; diese gelten, bis eine Neu
festsetzung in Kraft tritt. 

(5) Da sicherzustellen ist, dass diese Maßnahme sobald wie 
möglich, nachdem die aktualisierten Angaben vorliegen, 
Anwendung findet, sollte diese Verordnung am Tag ihrer 
Veröffentlichung in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Ab dem 16. Januar 2014 werden die im Getreidesektor gemäß 
Artikel 136 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 
geltenden Einfuhrzölle in Anhang I der vorliegenden Verord
nung unter Zugrundelegung der in Anhang II angegebenen Be
standteile festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 15. Januar 2014 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jerzy PLEWA 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG I 

Ab dem 16. Januar 2014 für die Erzeugnisse gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 
geltende Einfuhrzölle 

KN-Code Warenbezeichnung Einfuhrzoll ( 1 ) 
(EUR/t) 

1001 19 00 

1001 11 00 

HARTWEIZEN der oberen Qualität 0,00 

mittlerer Qualität 0,00 

niederer Qualität 0,00 

ex 1001 91 20 WEICHWEIZEN, zur Aussaat 0,00 

ex 1001 99 00 WEICHWEIZEN der oberen Qualität, anderer als zur Aussaat 0,00 

1002 10 00 

1002 90 00 

ROGGEN 0,00 

1005 10 90 MAIS, zur Aussaat, anderer als Hybridmais 0,00 

1005 90 00 MAIS, anderer als zur Aussaat ( 2 ) 0,00 

1007 10 90 
1007 90 00 

KÖRNER-SORGHUM, anderer als Hybrid-Körner-Sorghum, zur 
Aussaat 

0,00 

( 1 ) Gemäß Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 642/2010 kann der Einfuhrzoll ermäßigt werden um 

— 3 EUR/t, wenn sich der Einfuhrhafen in der Union am Mittelmeer (jenseits der Meerenge von Gibraltar) oder am Schwarzen Meer 
befindet und die Ware über den Atlantischen Ozean oder den Suezkanal eintrifft, 

— 2 EUR/t, wenn sich der Einfuhrhafen in der Union in Dänemark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finnland, Schweden, im 
Vereinigten Königreich oder an der Atlantikküste der Iberischen Halbinsel befindet und die Ware über den Atlantischen Ozean 
eintrifft. 

( 2 ) Der Einfuhrzoll kann pauschal um 24 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 
642/2010 erfüllt sind.
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ANHANG II 

Berechnungsbestandteile für die Zölle in Anhang I 

2.1.2014-14.1.2014 

1. Durchschnittswerte für den in Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 642/2010 genannten Bezugszeitraum: 

(EUR/t) 

Weichweizen ( 1 ) Mais Hartweizen hoher 
Qualität 

Hartweizen mitt
lerer 

Qualität ( 2 ) 

Hartweizen niede
rer 

Qualität ( 3 ) 

Börsennotierungen Minnéapolis Chicago — — — 

Notierung 182,74 122,79 — — — 

FOB-Preis USA — — 263,45 253,45 233,45 

Golf-Prämie 126,27 24,30 — — — 

Prämie Große Seen — — — — — 

( 1 ) Positive Prämie von 14 EUR/t inbegriffen (Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 642/2010). 
( 2 ) Negative Prämie von 10 EUR/t (Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 642/2010). 
( 3 ) Negative Prämie von 30 EUR/t (Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 642/2010). 

2. Durchschnittswerte für den in Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 642/2010 genannten Bezugszeitraum: 

Frachtkosten: Golf von Mexiko — Rotterdam: 19,32 EUR/t 

Frachtkosten: Große Seen — Rotterdam: — EUR/t
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BESCHLÜSSE 

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 14. Januar 2014 

über die Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich nationaler Maßnahmen zur Verhütung 
der Einschleppung bestimmter Wassertierkrankheiten in Teile Irlands, Finnlands, Schwedens und 

des Vereinigten Königreichs 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2014) 26) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2014/12/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2006/88/EG des Rates vom 24. Ok
tober 2006 mit Gesundheits- und Hygienevorschriften für Tiere 
in Aquakultur und Aquakulturerzeugnisse und zur Verhütung 
und Bekämpfung bestimmter Wassertierkrankheiten ( 1 ), ins
besondere auf Artikel 43 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß dem Beschluss 2010/221/EU der Kommission ( 2 ) 
dürfen bestimmte Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen 
und die Einfuhr von Sendungen mit solchen Tieren be
schränken, um die Einschleppung bestimmter Krankhei
ten in ihr Hoheitsgebiet zu verhindern, sofern sie nach
gewiesen haben, dass ihr Hoheitsgebiet oder bestimmte, 
genau abgegrenzte Teile ihres Hoheitsgebiets frei von 
diesen Krankheiten ist bzw. sind. Des Weiteren können 
Mitgliedstaaten, die über ein genehmigtes Tilgungspro
gramm verfügen, bis zum 31. Dezember 2013 dieselben 
Beschränkungen anwenden. 

(2) Gemäß dem Beschluss 2010/221/EU gelten die in seinem 
Anhang I aufgeführten Mitgliedstaaten und Teile von Mit
gliedstaaten als frei von den im selben Anhang aufgeführ
ten Krankheiten. Außerdem wurden mit dem genannten 

Beschluss die von bestimmten Mitgliedstaaten angenom
menen Tilgungsprogramme hinsichtlich der in seinem 
Anhang II aufgeführten Gebiete und Krankheiten geneh
migt. Des Weiteren wurden mit dem Beschluss 
2010/221/EU die von einigen Mitgliedstaaten angenom
menen Programme zur Überwachung des Ostreiden Her
pesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) in den in seinem Anhang 
III aufgeführten Gebieten genehmigt. 

(3) Bestimmte Binnenwassergebiete des finnischen Hoheits
gebiets und alle Binnenwassergebiete des schwedischen 
Hoheitsgebiets sind in Anhang II des Beschlusses 
2010/221/EU als Gebiete mit einem genehmigten Pro
gramm zur Tilgung der bakteriellen Nierenerkrankung 
(BKD) aufgeführt. 

(4) Die Küstenwassergebiete des schwedischen Hoheitsgebiets 
sind ebenfalls in Anhang II des Beschlusses 2010/221/EU 
als Gebiete mit einem genehmigten Programm zur Til
gung der infektiösen Pankreasnekrose (IPN) aufgeführt. 

(5) Finnland hat der Kommission mitgeteilt, dass beim Pro
gramm zur Tilgung der BKD Fortschritte zu verzeichnen 
waren. Seit 2012 wurden in dem Gebiet, in dem das 
BKD-Tilgungsprogramm durchgeführt wird, keine neuen 
BKD-Ausbrüche festgestellt. Für zwei Betriebe gelten je
doch weiterhin Beschränkungen, da die Reinigungsarbei
ten und Abschlusstests zur Bestätigung ihres Seuchenfrei
heitsstatus in Bezug auf BKD noch im Gange sind. In 
Anbetracht dessen hat Finnland eine Verlängerung des 
Zeitraums beantragt, während dessen es gemäß dem Be
schluss 2010/221/EU das Inverkehrbringen und die Ein
fuhr von Sendungen mit bestimmten Tieren in Aquakul
tur in Teilen seines Hoheitsgebiets, die einem BKD-Til
gungsprogramm unterliegen, beschränken darf, damit das 
genehmigte Tilgungsprogramm zum Abschluss gebracht 
werden kann.
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(6) Schweden hat der Kommission mitgeteilt, dass in den 
letzten drei Jahren in den Gebieten, die dem genehmigten 
Tilgungsprogramm unterliegen, nur ein Betrieb positiv 
auf BKD getestet wurde. Dieser Betrieb ist mittlerweile 
geräumt, und derzeit werden Reinigungs- und Desinfek
tionsmaßnahmen durchgeführt. Angesichts dieser Lage 
hat Schweden mitgeteilt, dass der BKD-Status des in An
hang II des Beschlusses 2010/221/EU genannten Teils 
seines Hoheitsgebiets im Jahr 2014 bewertet wird. Dem
zufolge hat Schweden eine Verlängerung des Zeitraums 
beantragt, während dessen es gemäß dem Beschluss 
2010/221/EU das Inverkehrbringen und die Einfuhr 
von Sendungen mit bestimmten Tieren in Aquakultur 
in Teilen seines Hoheitsgebiets, die einem BKD-Tilgungs
programm unterliegen, beschränken darf, damit das ge
nehmigte Tilgungsprogramm zum Abschluss gebracht 
werden kann. 

(7) Aufgrund der von Finnland und Schweden vorgelegten 
Informationen ist es angebracht, den Zeitraum, während 
dessen diese Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen und die 
Einfuhr gemäß dem Beschluss 2010/221/EU beschränken 
dürfen, zu verlängern. Da eine Tilgung noch nicht voll
ständig erreicht ist, obwohl die nationalen Tilgungspro
gramme bereits seit geraumer Zeit Anwendung finden, 
muss jedoch die Eignung der nationalen Maßnahmen 
neu bewertet werden. Die Möglichkeit, diese Beschrän
kungen anzuwenden, sollte daher weitere zwei Jahre er
halten bleiben, damit eine solche Neubewertung erfolgen 
kann. 

(8) Hinsichtlich der IPN haben sowohl Finnland als auch 
Schweden um eine Bewertung des weiteren Vorgehens 
und Umfangs der Überwachungs- und Tilgungspro
gramme für diese Krankheit ersucht. Derzeit wird die 
Definition der IPN so ausgelegt, dass sie alle Genogrup
pen des IPN-Virus umfasst. Nur von IPN-Virusstämmen 
der Genogruppe 5 ist bekannt, dass sie bei gezüchteten 
Salmoniden in Europa Mortalität und klinische Krankhei
ten verursachen, weshalb andere Genogruppen nicht Ge
genstand dieser Tilgungsprogramme sein sollten. Eine 
Entscheidung hierüber kann jedoch nur auf Basis einer 
umfassenden wissenschaftlichen Bewertung erfolgen. Bis 
eine solche Bewertung vorliegt, sollten die laufenden Pro
gramme zur Tilgung der IPN weitergeführt werden. Die 
Möglichkeit, das Inverkehrbringen und die Einfuhr gemäß 
dem Beschluss 2010/221/EU zu beschränken, sollte da
her zu diesem Zweck ebenfalls weitere zwei Jahre erhal
ten bleiben. 

(9) In Anhang III des Beschlusses 2010/221/EU sind derzeit 
neun Kompartimente im Hoheitsgebiet Irlands aufgeführt, 
für die ein genehmigtes Programm zur Überwachung des 
Ostreiden Herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) gilt. 

(10) Irland hat der Kommission das Auftreten von OsHV-1 
μνar in drei dieser Kompartimente gemeldet, nämlich im 

Kompartiment 8 (Dunmanus Bay), im Kompartiment 9 
(Kinsale Bay) und im Kompartiment 6 (Ballylongford 
Bay). Demzufolge sind die Kompartimente 8 und 9 aus 
der Liste in Anhang III des Beschlusses 2010/221/EU zu 
streichen, und die geografische Abgrenzung des Kompar
timents 6 in dieser Liste ist zu ändern. 

(11) Das Vereinigte Königreich hat der Kommission eine Er
klärung dahingehend übermittelt, dass seine gesamte Küs
te, einschließlich Guernsey, ausgenommen Whitstable 
Bay in Kent, das Mündungsgebiet des Flusses Blackwater 
in Essex und der Hafen von Poole in Dorset, frei von 
OsHV-1 μνar ist. Larne Lough in Nordirland ist in dieser 
Erklärung mit eingeschlossen. Die Erklärung erfüllt die in 
der Richtlinie 2006/88/EG für die Erklärung der Seuchen
freiheit festgelegten Bedingungen. Dementsprechend 
sollte das Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs, aus
genommen Whitstable Bay in Kent, das Mündungsgebiet 
des Flusses Blackwater in Essex, der Hafen von Poole in 
Dorset sowie Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, 
Carlingford Lough und Strangford Lough Bay in Nord
irland, für frei vom Ostreiden Herpesvirus 1 μνar (OsHV- 
1 μνar) erklärt werden. 

(12) Nach Artikel 3 Absatz 2 des geltenden Beschlusses 
2010/221/EU gilt die Genehmigung, bestimmte nationale 
Maßnahmen gemäß Artikel 43 der Richtlinie 
2006/88/EG anzuwenden, bis zum 31. Dezember 2013. 
Um Unterbrechungen der Anwendung dieser Maßnah
men zu vermeiden, sollten die vorgeschlagenen Änderun
gen ab dem 1. Januar 2014 gelten. 

(13) Der Beschluss 2010/221/EU sollte daher entsprechend 
geändert werden. 

(14) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Beschluss 2010/221/EU wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 3 Absatz 2 wird das Datum „31. Dezember 2013“ 
durch das Datum „31. Dezember 2015“ ersetzt. 

2. Die Anhänge I und III des Beschlusses 2010/221/EU werden 
gemäß dem Anhang des vorliegenden Beschlusses geändert. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss gilt ab dem 1. Januar 2014.
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Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 14. Januar 2014 

Für die Kommission 

Tonio BORG 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Der Beschluss 2010/221/EU wird wie folgt geändert: 

(1) Anhang I des Beschlusses 2010/221/EU erhält folgende Fassung: 

„ANHANG I 

Mitgliedstaaten und Gebiete, die als frei von den in der Tabelle aufgeführten Krankheiten angesehen werden 
und für die nationale Maßnahmen zur Verhütung der Einschleppung dieser Krankheiten im Einklang mit 

Artikel 43 Absatz 2 der Richtlinie 2006/88/EG genehmigt wurden 

Krankheit Mitgliedstaat Code Geografische Abgrenzung des Gebiets mit genehmigten nationalen 
Maßnahmen 

Frühlingsvirämie der 
Karpfen (SVC) 

Dänemark DK Gesamtes Hoheitsgebiet 

Irland IE Gesamtes Hoheitsgebiet 

Ungarn HU Gesamtes Hoheitsgebiet 

Finnland FI Gesamtes Hoheitsgebiet 

Schweden SE Gesamtes Hoheitsgebiet 

Vereinigtes 
Königreich 

UK Gesamtes Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs; Ho
heitsgebiete Guernseys, Jerseys und der Insel Man 

Bakterielle 
Nierenerkrankung (BKD) 

Irland IE Gesamtes Hoheitsgebiet 

Vereinigtes 
Königreich 

UK Hoheitsgebiet Nordirlands; Hoheitsgebiete Guernseys, Jer
seys und der Insel Man 

Infektiöse 
Pankreasnekrose (IPN) 

Finnland FI Binnenwassergebiete des Hoheitsgebiets 

Schweden SE Binnenwassergebiete des Hoheitsgebiets 

Vereinigtes 
Königreich 

UK Hoheitsgebiet der Insel Man 

Infektion mit 
Gyrodactylus salaris (GS) 

Irland IE Gesamtes Hoheitsgebiet 

Finnland FI Wassereinzugsgebiete des Tenojoki und des Näätämönjoki; 
die Wassereinzugsgebiete des Paatsjoki, des Tuulomajoki 
und des Uutuanjoki werden als Pufferzonen angesehen 

Vereinigtes 
Königreich 

UK Gesamtes Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs; Ho
heitsgebiete Guernseys, Jerseys und der Insel Man 

Ostreides Herpesvirus 1 
μνar (OsHV-1 μνar) 

Vereinigtes 
Königreich 

UK Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs, ausgenommen 
Whitstable Bay in Kent, das Mündungsgebiet des Flusses 
Blackwater in Essex und der Hafen von Poole in Dorset 

Hoheitsgebiet Nordirlands: Larne Lough 

Hoheitsgebiet Guernseys“
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(2) Anhang III des Beschlusses 2010/221/EU erhält folgende Fassung: 

„ANHANG III 

Mitgliedstaaten und Gebiete von Mitgliedstaaten mit Programmen zur Überwachung des Ostreiden 
Herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) und genehmigten nationalen Maßnahmen zur Bekämpfung dieser 

Krankheit im Einklang mit Artikel 43 Absatz 2 der Richtlinie 2006/88/EG 

Krankheit Mitgliedstaat Code Geografische Abgrenzung des Gebiets mit genehmigten nationalen 
Maßnahmen (Mitgliedstaaten, Zonen und Kompartimente) 

Ostreides Herpesvirus 1 
μνar (OsHV-1 μνar) 

Irland IE Kompartiment 1: Sheephaven Bay 

Kompartiment 2: Gweebara Bay 

Kompartiment 3: Killala Bay, Broadhaven Bay und Blacksod 
Bay 

Kompartiment 4: Streamstown Bay 

Kompartiment 5: Bertraghboy Bay und Galway Bay 

Kompartiment 6: Poulnasharry Bay und Askeaton Bay 

Kompartiment 7: Kenmare Bay 

Vereinigtes 
Königreich 

UK Hoheitsgebiet Großbritanniens, ausgenommen Whitstable 
Bay in Kent, das Mündungsgebiet des Flusses Blackwater 
in Essex und der Hafen von Poole in Dorset 

Hoheitsgebiet Nordirlands, ausgenommen Dundrum Bay, 
Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough und Strang
ford Lough 

Hoheitsgebiet Guernseys“
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 839/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur 
Zulassung von Harnstoff als Zusatzstoff in Futtermitteln für Wiederkäuer 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 252 vom 19. September 2012) 

Auf Seite 13, im Anhang, vierte Spalte, unter der Überschrift „Charakterisierung des Wirkstoffs“: 

anstatt: „CAS-Nummer 58069-82-2“ 

muss es heißen: „CAS-Nummer 57-13-6“.
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Berichtigung des Beschlusses 2011/166/GASP des Rates vom 23. März 2012 zur Unterstützung von Maßnahmen 
der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) im Rahmen der Umsetzung der Strategie der 

Europäischen Union gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 87 vom 24. März 2012) 

Im Inhalt und auf Seite 49, Titel des Beschlusses: 

anstatt: „2011/166/GASP“ 

muss es heißen: „2012/166/GASP“.
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EUR-Lex (http://new.eur-lex.europa.eu) bietet einen direkten und kostenlosen Zugang zum EU-Recht. 
Die Website ermöglicht die Abfrage des Amtsblatts der Europäischen Union und enthält darüber hinaus 

die Rubriken Verträge, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Vorschläge für Rechtsakte. 

Weitere Informationen über die Europäische Union finden Sie unter: http://europa.eu 
DE


	Inhalt
	Durchführungsverordnung (EU) Nr. 34/2014 der Kommission vom 15. Januar 2014 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
	Durchführungsverordnung (EU) Nr. 35/2014 der Kommission vom 15. Januar 2014 zur Festsetzung der ab dem 16. Januar 2014 im Getreidesektor geltenden Einfuhrzölle
	Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Januar 2014 über die Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich nationaler Maßnahmen zur Verhütung der Einschleppung bestimmter Wassertierkrankheiten in Teile Irlands, Finnlands, Schwedens und des Vereinigten Königreichs (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2014) 26) (Text von Bedeutung für den EWR) (2014/12/EU)
	Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 839/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Zulassung von Harnstoff als Zusatzstoff in Futtermitteln für Wiederkäuer (Amtsblatt der Europäischen Union L 252 vom 19. September 2012)
	Berichtigung des Beschlusses 2011/166/GASP des Rates vom 23. März 2012 zur Unterstützung von Maßnahmen der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) im Rahmen der Umsetzung der Strategie der Europäischen Union gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (Amtsblatt der Europäischen Union L 87 vom 24. März 2012)

